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 Veröffentlicht am 13.07.1999

Norm

ABGB §271

ABGB §1494

Rechtssatz

Bestand für die Dauer der Lebensgemeinschaft des Beklagten mit der Kindesmutter eine Interessenkollision mit

Auswirkungen auf die Stellung der Kindesmutter als gesetzliche Vertreterin des Klägers, war für diesen Zeitraum die

Verjährungszeit gehemmt.
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